
PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete  - überbaubare Grundstücksflächen -

Allgemeine Wohngebiete - nicht überbaubare 
Grundstücksflächen - Ausnahmen siehe § 23 (5) BauNVO

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Geschossflächenzahl

I

Bäumen und Sträuchern  -  öffentlich  -
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Lärmschutzwall mind. 2,50 m über StraßenoberkanteLSW

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Sichtwinkel (siehe Nachrichtliche Übernahme Nr. xy)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Flächen für Versorgungsanlagen, für die 
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 

kurzfristiger Stellplatz für Müllbehälter

sowie für Ablagerungen

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: Regenwasserrückhaltebecken

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelungen des Wasserabflusses

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
angrenzender Bebauungspläne

Gemarkung Wellingholzhausen
Flur 11

Gemarkung Wellingholzhausen
Flur 10
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